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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 06 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 164 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 593,36 — 306 593,36
500 000,00 — 500 000,00

-193 406,64 — -193 406,64

121 00 164 Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . — — —
— — —

— — —

Übrige Einnahmen

182 20 142 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
4 000,00 — 4 000,00

-4 000,00 — -4 000,00

231 21 137 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finan-
zierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.

1 268 273,00 — 1 268 273,00
— — —

1 268 273,00 — 1 268 273,00
Vermerke: an Titel 686 21 1 268 273,00

232 21 137 Zweckgebundene Zuweisungen der Länder zur Finanzie-
rung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei 686 21.

— — —
— — —

— — —

281 13 164 Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor-
gung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 06 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 574 866,36 — 1 574 866,36
504 000,00 — 504 000,00

1 070 866,36 — 1 070 866,36

Mehreinnahmen 1 070 866,36
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 30 164 Zuweisung des Landesanteils für die NAKO Gesundheits-
studie an den Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626 000,00 — 626 000,00
626 000,00 — 626 000,00

— — —

631 31 139 Anteil des Landes an der Finanzierung einer Nationalen
Forschungsdateninfrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 296 034,31 — 1 296 034,31
1 600 000,00 — 1 600 000,00

-303 965,69 — -303 965,69
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 303 965,69

632 50 139 Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzie-
rung der Deutsch-Französischen Hochschule. . . . . . . .

332 481,68 — 332 481,68
340 000,00 — 340 000,00

-7 518,32 — -7 518,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 518,32

671 30 165 Erstattungen im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
25 000,00 — 25 000,00

-25 000,00 — -25 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 25 000,00
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682 15 164 Anteil des Landes an dem Aufbau und der Umsetzung
des erweiterten Nationalen Centrums für Tumorerkran-
kungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-2 000 000,00 — -2 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 931 365,85

an Kapitel 06 031 Titel 686 20
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

325 661,52

an Kapitel 06 031 Titel 892 46
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

742 972,63

-2 000 000,00

685 14 162 Anteil des Landes an der Finanzierung des Kompetenz-
netzwerks für Bibliotheken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 731,00 — 127 731,00
130 000,00 — 130 000,00

-2 269,00 — -2 269,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 269,00

685 15 139 Anteil des Landes an den Kosten der “Stiftung Akkreditie-
rungsrat“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 847,34 — 223 847,34
235 800,00 — 235 800,00

-11 952,66 — -11 952,66
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 952,66

685 17 139 Anteil des Landes an den Betriebskosten des HIS-Instituts
für Hochschulentwicklung e. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

405 941,08 — 405 941,08
407 000,00 — 407 000,00

-1 058,92 — -1 058,92
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 058,92

685 18 162 Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Un-
terricht und Forschung gemäß § 60 a sowie 60 c UrhG. . .

545 739,87 — 545 739,87
546 000,00 — 546 000,00

-260,13 — -260,13
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 260,13

685 19 162 Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes
gemäß § 60 e Abs. 5 UrhG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 675,78 — 61 675,78
100 000,00 — 100 000,00

-38 324,22 — -38 324,22
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 38 324,22

685 20 139 Anteil des Landes an den Betriebskosten des Deutschen
Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543 335,11 — 543 335,11
543 700,00 — 543 700,00

-364,89 — -364,89
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 364,89

685 21 139 Anteil des Landes an den Betriebskosten der Stiftung In-
novation in der Hochschullehre. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 24 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal-
und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich
GmbH (FZJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 894 24.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die
zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen bewegli-
chen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an
die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden.
Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und
Räume unentgeltlich überlassen.

37 433 333,60 — 37 433 333,60
33 259 000,00 — 33 259 000,00

4 174 333,60 — 4 174 333,60
Vermerke: aus Titel 894 24 4 174 333,60

685 38 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften (acatech). . . . . .

263 449,00 — 263 449,00
300 000,00 — 300 000,00

-36 551,00 — -36 551,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 36 551,00

685 43 139 Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulas-
sung in Dortmund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig mit
den Ausgaben des Titels 894 43.

2 491 237,50 — 2 491 237,50
2 888 700,00 — 2 888 700,00

-397 462,50 — -397 462,50
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 397 462,50
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685 44 164 Zuschuss zur räumlichen Unterbringung des Fraunho-
fer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik
(FHR) / Wachtberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 438,38 — 214 438,38
215 000,00 — 215 000,00

-561,62 — -561,62
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 561,62

685 45 164 Anteil des Landes am Pakt für Forschung und Innovation
IV (PFI IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 11 139 Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates. 642 089,77 — 642 089,77
688 800,00 — 688 800,00

-46 710,23 — -46 710,23
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 25 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21 710,23

-46 710,23

686 12 139 Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förde-
rung der Hochschulrektorenkonferenz. . . . . . . . . . . . .

572 146,01 — 572 146,01
585 000,00 — 585 000,00

-12 853,99 — -12 853,99
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 12 853,99

686 13 153 Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift
“Studienwahl“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 430,37 — 8 430,37
8 500,00 — 8 500,00

-69,63 — -69,63
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 69,63

686 21 137 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebsko-
sten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließ-
lich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 21.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21
und bei Titel 232 21 geleistet werden.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

190 106 941,00 — 190 106 941,00
188 700 000,00 — 188 700 000,00

1 406 941,00 — 1 406 941,00
Vermerke: aus Titel 231 21 1 268 273,00

aus Titel 892 21 138 668,00

1 406 941,00

686 22 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten
der Max-Planck-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 22.

2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben
abgesetzt werden.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen,
dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für
molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Mün-
ster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040
Titel 518 04 -.

120 454 403,63 — 120 454 403,63
121 963 000,00 — 121 963 000,00

-1 508 596,37 — -1 508 596,37
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 1 500 000,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 596,37

-1 508 596,37

686 23 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten
der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 23.

2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben
abgesetzt werden.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

10 085 000,00 — 10 085 000,00
10 085 000,00 — 10 085 000,00

— — —

686 34 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der
Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. . . . . .
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbst-
bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

4 920 000,00 — 4 920 000,00
4 920 000,00 — 4 920 000,00

— — —

686 39 164 Projektförderung zum Aufbau eines umfassenden 3R-An-
satzes für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tier-
versuchen u.a. unter Beteiligung IUF-Leibniz-Institut für
umweltmedizinische Forschung. . . . . . . . . . . . . . . . .

299 918,80 — 299 918,80
300 000,00 — 300 000,00

-81,20 — -81,20
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 81,20
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686 48 164 Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraun-
hofer Leistungszentrums “Vernetzte Adaptive Produkti-
on“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans
veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
364 000,00 — 364 000,00

-364 000,00 — -364 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 364 000,00

686 49 164 Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten des Fraun-
hofer Leistungszentrums “Dynamische, adaptive und fle-
xible Prozesse und Technologien für die Energie- und
Rohstoffwende“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans
veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
448 000,00 — 448 000,00

-448 000,00 — -448 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 448 000,00

686 50 164 Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten für ein
“Fraunhofer Nationales Leistungszentrum Logistik und
IT“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans
veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
504 000,00 — 504 000,00

-504 000,00 — -504 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 504 000,00

686 51 164 Zuschuss zu den Betriebskosten für das “Center Textillo-
gistik Mönchengladbach (CTM)“ an der Fachhochschule
Niederrhein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans
veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
— — —

— — —

686 52 139 Landesanteil an der Programmförderung des Institute for
Environment an Human Security der United Nations Uni-
versity (UNU-EHS) in Bonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 030 Titel 631 20.

400 000,00 — 400 000,00
400 000,00 — 400 000,00

— — —

Ausgaben für Investitionen

891 10 164 Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum
Essen zum Aufbau und zur Umsetzung des erweiterten
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen. . . . . . . .

1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben
abgesetzt werden.

3. Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2
LHO).

27 500 000,00 — 27 500 000,00
27 500 000,00 — 27 500 000,00

— — —

892 21 137 Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich
der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

7 426 259,00 — 7 426 259,00
7 900 000,00 — 7 900 000,00

-473 741,00 — -473 741,00
Vermerke: an Titel 686 21 138 668,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 335 073,00

-473 741,00

892 22 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-
Planck-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

35 000 000,00 — 35 000 000,00
35 000 000,00 — 35 000 000,00

— — —

892 23 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen
der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

1 800 000,00 — 1 800 000,00
1 800 000,00 — 1 800 000,00

— — —

892 26 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten des Helm-
holtz-Instituts in Münster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

— — —
— — —

— — —

892 28 164 Sanierung Birlinghoven (Fraunhofer Gesellschaft). . . . .
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

1 500 000,00 — 1 500 000,00
1 500 000,00 — 1 500 000,00

— — —
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892 48 164 Anteil des Landes an der Sanierung des Fraunhofer-In-
stituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in
Schmallenberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

3 300 000,00 — 3 300 000,00
3 300 000,00 — 3 300 000,00

— — —

893 46 164 Zuschuss des Landes NRW für die Sanierung des Gebäu-
des der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn. . . . . .

— — —
— — —

— — —

894 24 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten der For-
schungszentrum Jülich GmbH (FZJ). . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 24.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

8 569 866,40 — 8 569 866,40
12 744 200,00 — 12 744 200,00

-4 174 333,60 — -4 174 333,60
Vermerke: an Titel 685 24 4 174 333,60

894 43 139 Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung
für Hochschulzulassung in Dortmund. . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 685 43.

— — —
13 000,00 — 13 000,00

-13 000,00 — -13 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 63
Anteil des Landes an den Ausgaben des Deutschen
Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn
(DZNE)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und

gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 65.
3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

5 488 600,00 — 5 488 600,00
5 963 000,00 — 5 963 000,00

-474 400,00 — -474 400,00

686 63 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und
Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neuro-
degenerative Erkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 954 600,00 — 3 954 600,00
4 053 000,00 — 4 053 000,00

-98 400,00 — -98 400,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 98 400,00

892 63 164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben
des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkran-
kungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 534 000,00 — 1 534 000,00
1 910 000,00 — 1 910 000,00

-376 000,00 — -376 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 376 000,00

Titelgruppe 64
Sonderfinanzierung des Landes an der Beschaffung
eines Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer) im
Forschungszentrum Jülich

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt ( § 15 Abs. 2 LHO).

5 022 664,77 — 5 022 664,77
5 028 000,00 — 5 028 000,00

-5 335,23 — -5 335,23

685 64 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 985 000,00 — 985 000,00
1 000 000,00 — 1 000 000,00

-15 000,00 — -15 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 010 Titel 547 62 5 335,23

an Titel 894 64 9 664,77

-15 000,00

894 64 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 037 664,77 — 4 037 664,77
4 028 000,00 — 4 028 000,00

9 664,77 — 9 664,77
Vermerke: aus Titel 685 64 9 664,77
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Titelgruppe 65
Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren der
Gesundheitsforschung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titelgruppe 63.
3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.

1 429 472,00 — 1 429 472,00
1 465 000,00 — 1 465 000,00

-35 528,00 — -35 528,00

631 65 164 Zuweisungen des Landes an den Bund. . . . . . . . . . . . 1 219 695,65 — 1 219 695,65
1 200 000,00 — 1 200 000,00

19 695,65 — 19 695,65
Vermerke: aus Titel 686 65 19 695,65

686 65 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 209 776,35 — 209 776,35
265 000,00 — 265 000,00

-55 223,65 — -55 223,65
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 35 000,00

an Titel 631 65 19 695,65
an Kapitel 20 020 Titel 972 00 528,00

-55 223,65

892 65 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 66
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des
Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in
Mülheim

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

3 400 000,00 — 3 400 000,00
3 400 000,00 — 3 400 000,00

— — —

686 66 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

892 66 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . 3 400 000,00 — 3 400 000,00
3 400 000,00 — 3 400 000,00

— — —

Titelgruppe 67
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des
Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

12 000 000,00 — 12 000 000,00
12 000 000,00 — 12 000 000,00

— — —

686 67 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

892 67 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . 12 000 000,00 — 12 000 000,00
12 000 000,00 — 12 000 000,00

— — —
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Kapitel 06 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2022 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2021 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 68
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten
des Fraunhofer-Instituts für Geothermie und Energieinfra-
struktur

1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.

— — —
3 882 000,00 — 3 882 000,00

-3 882 000,00 — -3 882 000,00

685 68 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

894 68 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . — — —
3 882 000,00 — 3 882 000,00

-3 882 000,00 — -3 882 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 882 000,00

Titelgruppe 70
Sonderfinanzierung des Landes für den Aufbau eines
Kompetenzzentrums Quantencomputing im Forschungs-
zentrum Jülich

1. Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
5. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.

881 000,00 — 881 000,00
881 000,00 — 881 000,00

— — —

685 70 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 881 000,00 — 881 000,00
881 000,00 — 881 000,00

— — —

894 70 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 71
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten
eines Höchstleistungsrechners (Exascale-System) im
Forschungszentrum Jülich

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind
gegenseitig deckungsfähig.

2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 010 Titelgruppe 62.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Rückflüsse dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt

werden.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

47 500 000,00 — 47 500 000,00
47 500 000,00 — 47 500 000,00

— — —

685 71 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

894 71 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . 47 500 000,00 — 47 500 000,00
47 500 000,00 — 47 500 000,00

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 872 036,40 — 532 872 036,40
542 058 700,00 — 542 058 700,00

-9 186 663,60 — -9 186 663,60

Mehrausgaben —
Minderausgaben 9 186 663,60
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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